
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich, Allgemeines 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kauf- und Werklieferungsverträge mit einer 
Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer) sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Abweichende Bedingungen des Bestellers 
werden auch dann nicht anerkannt, wenn der Lieferer ihnen nicht nochmals nach Eingang bei ihm 
ausdrücklich widerspricht, oder den Auftrag ohne Widerspruch annimmt. 
2. Preis und Zahlung 
Die vereinbarten Preise gelten ab Werk, einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich 
Verpackung, Entladung, Fracht, Porto und Versicherungsaufwand für Risiken ab Werk. Das Recht, 
Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit 
zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zahlungen des 
Bestellers darf der Lieferer nach Maßgabe der §§ 366 Abs. 2, 367 Abs. 1 BGB verrechnen, auch wenn 
der Besteller bei der Leistung eine andere Verrechnung bestimmt. Der Lieferer ist verpflichtet, den 
Besteller unverzüglich zu benachrichtigen, wenn der von einer ausdrücklichen 
Verrechnungsbestimmung der Besteller abweicht. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, 
dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, 
stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu. Der Lieferer ist dann auch berechtigt, 
alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller fällig zu 
stellen. Im Übrigen erstreckt sich die Unsicherheitseinrede auf alle weiteren ausstehenden Lieferungen 
und Leistungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich 
immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller 
fälligen Verbindlichkeiten des Bestellers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 
3. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den 
Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den 
Vertragsparteien geklärt sind, und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. 
Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen, die Gestellung 
von Akkreditiven oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter 
dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der 
Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft gemeldet ist. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf 
Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers liegen, 
zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den 
Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Kommt der Lieferer in Verzug und 
erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale 
Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im 
Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der 
Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Weitere Ansprüche aus 
Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach dem Abschnitt „Haftung“ dieser Bestimmungen. 
4. Abnahme und Gefahrübergang 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand an einen Spediteur oder 
Frachtführer übergeben wurde, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers, und zwar auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder 
Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die 
Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage 
der Meldung der Versand- bzw. Annahmebereitschaft auf den Besteller über. Wird auf Wunsch des 
Bestellers die Ware eingelagert, so erfolgt der Gefahrübergang mit Datum der Einlagerung auf den 
Besteller. 
5. Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum (Vorbehaltsware) des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher 
Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die dem Lieferer im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen zustehen (Saldovorbehalt) und der Forderungen, die durch den 
Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfüllungswahl begründet werden. Dies gilt auch für künftig 
entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen 
auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischst endgültig 
mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von diesem Saldovorbehalt 



erfassten Forderungen. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, solange noch Forderungen des 
Lieferers gegen den Besteller offen stehen und/oder bei der sogenannten Scheck-/Wechseldeckung 
die gegebenen Wechsel oder Schecks nicht vollständig eingelöst sind. Be- und Verarbeitung der 
Vorbehaltsware erfolgen für den Lieferer als Hersteller im Sinne vom § 950 BGB, ohne den Lieferer zu 
verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware in obigem Sinne. Bei Verarbeitung, 
Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Besteller steht dem 
Lieferer das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt das Eigentum des 
Lieferers durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Besteller dem Lieferer bereits jetzt die 
ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für den Lieferer. Die 
Miteigentumsrechte des Lieferers gelten als Vorbehaltsware im obigen Sinne. Der Besteller darf die 
Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen 
und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung auf den Lieferer übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist 
er nicht berechtigt. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden, 
zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Besteller für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an den 
Lieferer abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, nicht vom Lieferer verkauften Waren veräußert, 
so wird dem Lieferer die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der 
Veräußerung von Waren, an denen der Lieferer Miteigentumsanteile nach Be- und Verarbeitung, 
Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware in obigem Sinne hat, wird dem Lieferer ein dem 
Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur 
Erfüllung eines Werkvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem Werkvertrag in gleichem 
Umfang im voraus an den Lieferer abgetreten. Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der 
Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle des Widerrufs durch 
den Lieferer, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von dem Widerrufsrecht wird der Lieferer nur dann Gebrauch 
machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass der Zahlungsanspruch des 
Lieferers aus diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Besteller durch dessen mangelnde 
Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, seine 
Abnehmer sofort von der Abtretung an den Lieferer zu unterrichten und dem Lieferer die zur 
Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben. Eine Abtretung von Forderungen aus der 
Weiterveräußerung ist unzulässig, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung im Wege des echten 
Factoring, die dem Lieferer angezeigt wird und bei welcher der Factoring-Erlös den Wert der 
gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des 
Lieferers sofort fällig. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat der 
Besteller den Lieferer unverzüglich zu unterrichten. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung 
des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie 
nicht von Dritten ersetzt werden. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei 
Fälligkeit nicht ein, ist der Lieferer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem 
Zweck gegebenenfalls den Betrieb des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss des 
Vertrages erkennbar wird, dass der Zahlungsanspruch des Lieferers aus diesem oder aus anderen 
Verträgen mit dem Besteller durch dessen mangelnde Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Die 
Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 
Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
einschließlich der Nebenforderungen (Zinsen, Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 50 v.H., ist der 
Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Lieferers 
verpflichtet. 
6. Gewährleistung 
Sachmängel der Ware sind unverzüglich, spätestens sieben Tage seit Ablieferung schriftlich 
anzuzeigen. Sachmängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 
werden können, sind – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung – unverzüglich nach 
Entdeckung, spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich 
anzuzeigen. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Besteller ist die 
Rüge von Sachmängeln, die bei der vereinbarten Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. Für 
Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche – 
vorbehaltlich Haftung (Ziff.7) – Gewähr wie folgt: Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl 



des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang 
liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Zur 
Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat 
der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; 
anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Von den 
durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferer – soweit sich 
die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des 
Versandes. Weitergehende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir 
nur, soweit sie im Einzelfall, ins besondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. 
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder 
die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies 
entspräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer- unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht 
dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des 
Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden 
Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind. 
Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die 
daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers 
vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 
7. Haftung 
Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhafter 
Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die 
Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und 
Wartung des Liefergegenstandes vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden, so gelten 
unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte über 
Gewährleistung und der folgende Abschnitt. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, haftet der Lieferer aus welchen Rechtsgründen auch immer nur bei Vorsatz, bei 
grober Fahrlässigkeit des Inhabers, der Organe oder leitender Angestellter, bei schuldhafter Verletzung 
von Leben, Körper, Gesundheit, bei Mängeln die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er 
garantiert hat, bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen 
oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender 
Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftiger weise vorhersehbaren Schaden. Weitere Schäden sind ausgeschlossen. 
8. Verjährung 
Alle Ansprüche des Bestellers, aus welchen Rechtsgründen auch immer, verjähren in 12 Monaten. Für 
vorsätzliches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für 
Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 
9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für die 
Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist 
jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben. 
Stand: Mai 2002 

 


